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Verzicht auf die Erhebung des Tourismusbeitrages für das Jahr 2020 aufgrund der 
Corona-Pandemie 

 
 

Gremium Sitzung am TOP 

Beschluss Stimmen 

Vor-
schlag 

abweichend 
Einst Ja Nein Enth 

Verwaltungsausschuss 
30.11.2020 

- 
   

    

Rat 
03.12.2020 

- 
   

    

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Alternative A: 
Die Beitragsätze des Tourismusbeitrages gemäß der Anlage 1 der Tourismusbeitragssatzung vom 
07.12.2017 werden für das Jahr 2020 um 30 v.H. ermäßigt festgesetzt. 
 
Alternative B: 
Auf die Erhebung des Tourismusbeitrages für das Jahr 2020 wird verzichtet.  
 
Anlass und Ziele   
 

Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr: 2020 

Produkt/Investitionsnummer: 5750010.3361100 

 einmalig jährlich 

Ertrag/Einzahlungen Bis zu -84.000,00  EUR   EUR 

Aufwand/Auszahlung   EUR   EUR 

Saldo Bis zu -84.000,00  EUR   EUR 
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Begründung 
Durch die gesellschaftlichen Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie sind ab März 2020 
Ertragsausfälle insbesondere auch in der Tourismusbranche eingetreten. Der üblicherweise zur 
Jahresmitte festgesetzte Tourismusbeitrag ist bislang nicht erhoben worden, da die Entwicklung der 
Lockerungsmaßnahmen und eine damit verbundene Ertragsabschätzung zunächst abgewartet wurde. 
Aufgrund der aktuell beschlossenen Kontaktbeschränkungen ist nicht mehr damit zu rechnen, dass sich 
die Ertragssituation normalisiert. 
 
Der Ortsrat der Ortschaft Mardorf hat daher in seiner Sitzung am 29.10.2020 empfohlen, den Tourismus-
beitrag nicht nur zu ermäßigen, sondern für das Jahr 2020 auf die Erhebung des Tourismusbeitrages voll-
ständig zu verzichten. Der Rat der Stadt Wunstorf hat in seiner Sitzung am 11.11.2020 bereits auf die 
Erhebung des Tourismusbeitrages im Stadtteil Steinhude verzichtet. 
 
Der bisherige Beschlussvorschlag ist daher um eine entsprechende Alternative erweitert worden.  
 
Abhängig von der gewählten Beschlussfassung betragen die finanziellen Einbußen der Stadt Neustadt a. 
Rbge. bis zu etwa 84.000,00 EUR. 
 
 
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 
Wir stärken partnerschaftlich den Wirtschaftsstandort Neustadt. 
 
 
 
So geht es weiter 
 
Nach Beschlussfassung wird dieser Beschluss als Satzungsbeschluss verkündet. Nach Bekanntmachung 
wird ein ermäßigter oder kein Tourismusbeitrag für das Jahr 2020 erhoben. 
 
 
 
 
Sachgebiet 220  - Steuern und Abgaben - 
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